
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
das Handy ist heutzutage das digitale Medium Nr. 1. Es erleichtert unser Leben in 
vielerlei Hinsicht. Dabei nutzen wir es vor allem auch im Zusammenhang mit 
Onlinediensten (WhatsApp, Instagram, Facebook, ...), um uns mit der Familie, den 
Freunden und anderen sozialen Gruppen (Verein, Schulklasse, ...) auszutauschen.  
Die Möglichkeiten und Freiheiten, die das Handy bietet, bedeuten jedoch auch 
Gefahren.  
 
Damit man sich mit dem Handy möglichst sicher in der Onlinewelt bewegen kann, ist 
es sehr wichtig, den richtigen Umgang zu erlernen. Dazu gehört, die Gefahren und 
die rechtlichen Bestimmungen zu kennen, sich aber auch der Regeln eines fairen 
Umgangs bewusst zu sein, der insbesondere die Persönlichkeitsrechte anderer 
Nutzer achtet. 
 
Als Schule sehen wir es als eine sehr wichtige Aufgabe an, im Rahmen der 
Medienerziehung unsere Schülerinnen und Schüler für die Handynutzung „fit“ 
zu machen. 
 
Um diesem Erziehungsauftrag gerecht zu werden, sehen wir kein generelles 
Handyverbot an unserer Schule vor. Dabei ist es aber besonders wichtig, klare 
Regeln in Form einer Handynutzungsordnung für unsere Schule festzulegen. 
Unser Ansatz ist dabei, dass die Schülerinnen und Schüler während ihrer gesamten 
Schulzeit medienerzieherisch begleitet werden und mit der Jahrgangstufe auch die 
Freiheit in der Handynutzung anwächst.  
Einen Überblick über unser Medienkonzept findet sich auf unserer Homepage  
(http://kvg-gymnasium.de/wir-lernen/medienkonzept/).  
 
Die Handynutzungsordnung beinhaltet auch alle anderen digitalen Medien (z.B. 
Notebooks, Mp3-Player, ...).  
 
Es gelten folgende wesentliche Absprachen: 
 
1. Für alle Jahrgangsstufen gilt, dass 

 
- sich das Handy während des Unterrichts ausgeschaltet in der Tasche 

befindet. Bei Zustimmung der unterrichtenden Lehrkraft ist der Einsatz 
des Handys für Unterrichtszwecke erlaubt.  

- auf dem gesamten Schulgelände, ohne Genehmigung  einer Lehrkraft, 
keine Fotos oder Filme gemacht werden dürfen. 

- die Mensa eine handyfreie Zone ist.  



2. Die Jahrgangsstufen 5-7 sehen wir als die zentralen Stufen an, in der wir die 
Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Medienerziehung „fit“ für den Umgang 
mit dem Handy machen.  
Ein wichtiger Baustein sind hierbei die Medienscouts. Dies sind speziell für den 
Bereich digitale Medien ausgebildete Schülerinnen und Schüler. Diese gehen zur 
Aufklärung schon zu Beginn der 5. Klasse mit Projektstunden zum Thema 
„Handynutzung“ in die Klassen. Zusammen mit unseren Beratungslehrern 
bieten sie auch situative Fallberatung an. In den Stufen 6 und 7 wird dann 
verstärkt das Thema „Cybermobbing“ behandelt. 
Zudem bieten wir für Eltern Informations- und Beratungsveranstaltungen an.  
 
Für diese Stufen gilt, dass  
 

- sich das Handy während des gesamten Schultags auf dem 
Schulgelände ausgeschaltet in der Tasche befindet. Ausnahme ist der 
Einsatz im Unterricht, bei Erlaubnis durch die unterrichtende Lehrkraft. 

- auf Klassenfahrten das Handy nicht mitgenommen wird, es sei denn, 
es werden mit den Klassenlehrern/Fahrtenorganisatoren anders lautende 
Absprachen getroffen. 

 
3. Für die Jahrgangstufen 8-9 gilt, dass  

 
- die Handybenutzung außerhalb der Unterrichtszeit erlaubt ist. 
- jedoch die 1. große Pause als handyfreie Zeit genutzt wird. 
- auf Klassenfahrten das Handy nicht mitgenommen wird, es sei denn, 

es werden mit den Klassenlehrern/Fahrtenorganisatoren anders lautende 
Absprachen getroffen. 
 

4. Bei Verstoß gegen die Absprachen muss die Schülerin / der Schüler  der 
Lehrkraft das Handy unverzüglich aushändigen. Dieses wird dann im 
Sekretariat hinterlegt und der Name der Schülerin bzw. des Schülers notiert. Im 
Anschluss des Unterrichtstages kann das Handy im Sekretariat wieder abgeholt 
werden. Bei wiederholtem Verstoß wird ein Gespräch mit der Schulleitung und 
ggf. unter Einbeziehung der Eltern stattfinden. 
 

Wir bitten euch, Schülerinnen und Schüler und Sie, die Eltern, dabei mitzuwirken, 
dass die Handynutzungsordnung am KvG umgesetzt werden kann. 
Ein wichtiger Schritt hierfür ist, dass Sie, die Eltern, in der Klassenpflegschaftssitzung 
die Umsetzung dieser Handynutzungsordnung über eine Abstimmung für die Klasse 
bestätigen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

  
- Schulleiter – 
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